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1 Gesetz zur Anpassung der Alimentation kinderreicher Familien sowie zur 

Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14100 

Stellungnahme 17/4085 
Stellungnahme 17/4107 
Stellungnahme 17/4109 
Stellungnahme 17/4110 
Stellungnahme 17/4111 
Stellungnahme 17/4113 
Stellungnahme 17/4114 
Stellungnahme 17/4122 
Stellungnahme 17/4124 
Stellungnahme 17/4125 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/14100 an den 
Haushalts- und Finanzausschuss – federführend –, den Unter-
ausschuss Personal und den Ausschuss für Kinder, Familie und 
Jugend am 16. Juni 2021) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, zu diesem Gesetzentwurf sei eine schriftliche 
Anhörung durchgeführt worden. Als Vorsitzender des federführenden Ausschusses 
habe er bereits mit Schreiben vom 17. Juni 2021 den kommunalen Spitzenverbänden 
Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme gegeben. Hiervon habe die 
Arbeitsgemeinschaft mit Schreiben vom 18. Juni 2021 in der Stellungnahme 17/4085 
Gebrauch gemacht.  

Heute erfolge die Auswertung der schriftlichen Anhörung. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung finde vereinbarungsgemäß in der Sitzung am 2. September 2021 – 
voraussichtlich in einem TOP 1 gemeinsam mit dem Unterausschuss Personal – statt. 

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, die schriftlichen Stellungnahmen hätten deutlich ge-
macht, dass diese Anhörung notwendig gewesen sei. In der Diskussion über die 
Durchführung einer schriftlichen Anhörung sei darauf hingewiesen worden, dass die 
Landesregierung bereits eine Verbändeanhörung durchgeführt habe, womit der Betei-
ligung der Gewerkschaften Genüge getan sei. Dies sei ausdrücklich nicht der Fall. 
Verschiedene Gewerkschaften hätten sehr deutlich gemacht, dass die Verbändean-
hörung der Landesregierung unter erheblichem Zeitdruck stattgefunden habe. Insbe-
sondere der Deutsche Beamtenbund habe darauf hingewiesen, dass seine zahlrei-
chen Hinweise, Anregungen und Vorschläge von der Landesregierung komplett igno-
riert worden seien. Es habe mittlerweile System, dass die Interessen der Beschäftigten 
und deren Vorschläge ignoriert würden. 
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Inhaltlich mache er die Kritik an zwei Punkten fest. Das eine sei die Frage, ob nur 
diejenigen, die gegen die Besoldungsbescheide Widerspruch eingelegt hätten, die Mit-
tel rückwirkend erhalten sollten oder alle. Der DGB fordere ausdrücklich, alle zu be-
rücksichtigen. Insofern frage er die Landesregierung, warum nicht so verfahren werde 
und welche Kosten ein solches Vorgehen verursachen würde. 

Mit Blick auf die Schulen hätten die Gewerkschaften und die Beschäftigten deutlich 
gemacht, dass die geplanten Regelungen unzureichend seien. Als Beispiel nenne er 
die A13-Besoldung für alle, die seitens der Koalition angekündigt, aber bisher nicht 
umgesetzt worden sei. Es hätte nun Gelegenheit bestanden, diese Gerechtigkeit her-
zustellen. Augenscheinlich wolle man dies jedoch nicht. 

Ganz so lapidar und einfach, wie es vorher dargestellt worden sei, sei es also mit die-
sem Gesetzentwurf nicht. Von daher behalte sich seine Fraktion vor, Änderungsan-
träge zu stellen. 

Monika Düker (GRÜNE) legt dar, die Anhörung habe die Kritik aus der ersten Debatte 
in vollem Umfang bestätigt. Dies zeige, dass die Landesregierung es geschafft habe, 
einen erheblichen Vertrauensverlust bei den Gewerkschaften aufzubauen. Kritisiert 
werde vor allem das, was nicht im Gesetzentwurf stehe. Hier sollte man einmal sehr 
deutlich hinschauen. Der Unmut, insbesondere mit Blick auf den Schulbereich, sei im-
mens. Dass nach der Verbändeanhörung und der schriftlichen Anhörung keine Kor-
rekturen am Gesetzentwurf vorgenommen worden seien, zeige mangelnde Kritikfähig-
keit. 

Was Schulen angehe, habe es bezüglich der Konrektorenstellen an den Grundschulen 
marginale positive Änderungen gegeben. Alle warteten jedoch darauf, dass das Ver-
sprechen der Landesregierung „A13 für die Grundschulen“ eingehalten werde. Dies 
werde mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einmal mehr nicht umgesetzt. 

Das Urteil stamme aus Mai 2020 und sei kurz darauf veröffentlicht worden. Dass erst 
jetzt dieser Gesetzentwurf vorliege und dann auch nur für Ansprüche rückwirkend ab 
dem 1. Januar 2021, zeige, dass man bis auf den letzten Drücker gewartet habe. Diese 
Rückwirkung finde sie eine Unverschämtheit und schäbig. Dass nur diejenigen, die 
geklagt hätten, das bekämen, möge rechtlich und verfassungsrechtlich in Ordnung 
sein, sei jedoch moralisch nicht anständig. 

Es habe die Gelegenheit gegeben, ein Urteil aus dem Land Berlin mit umzusetzen. 
Auch dies sei nicht passiert. 

Insofern schließe sie sich der Kritik vieler Sachverständigen und Betroffenen an. 

Herbert Strotebeck (AfD) teilt mit, auch seine Fraktion sei für eine Angleichung. Auf-
grund des Beschlusses zur Richterbesoldung in Berlin gebe es weiteren Handlungs-
bedarf. Hierzu erbitte er einen Sachstand.  

Darüber hinaus interessiere ihn, ob nicht für alle eine Angleichung vorgenommen wer-
den könne. 
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Olaf Lehne (CDU) begrüßt, dass man hier im Plenarsaal wieder vernünftig sitzen und 
sich sehen könne. Er hoffe, möglichst bald Corona weiter herunterzuschrauben. 

Der Realitätsverlust von Rot-Grün sei erschreckend. Dies gelte vor allem für den 
Sprachgebrauch der Abgeordneten Düker, was schäbig und was nicht schäbig sei. Er 
erinnere an eine Nullrunde bei der Beamtenbesoldung, beschlossen von Rot-Grün. 
Dies sei schäbig gewesen, weil es nicht im Verhältnis zu dem gestanden habe, was 
andere Bevölkerungsgruppen bekommen hätten. 

Die schriftliche Anhörung habe ergeben, dass den Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts vollumfänglich entsprochen werde. Selbstverständlich könne mehr gefordert 
werden, aber dabei werde übersehen, dass genau dies getan werde. Es werde näm-
lich weit über das hinaus gegangen, was das Bundesverfassungsgericht gesagt habe. 
Bezüglich der Richter und übrigen Beamtenschaft sei keine Staffelung nach Besol-
dungsgruppen vorgenommen worden. Dies sei ein Zeichen der Wertschätzung für 
diese Personenkreise. 

Die Stellungnahme von Frau Professorin Leisner-Egensperger mache deutlich, warum 
es für die Vergangenheit nicht möglich sei, nämlich aufgrund eines Grundsatzes so-
wohl im Landesbesoldungsgesetz als auch im Landesversorgungsgesetz, wonach ein 
Anspruch auf Besoldung bzw. Versorgung, der über die gesetzlich zustehende Besol-
dung bzw. Versorgung hinausgehe, verloren gehe, soweit er nicht in dem Haushalts-
jahr schriftlich geltend gemacht werde. Dies habe auch einen Grund. Dieser soge-
nannte Grundsatz der zeitnahen Geltendmachung sei von der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung entwickelt worden, unter anderem zum Schutz der Haushalte der 
Dienstherren vor unwägbaren Risiken. Er sei zur Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 
für alle Beteiligten mit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz im Jahre 2016 gesetz-
lich verankert worden. Dies wüssten auch die Betroffenen. Ihn wundere, dass dies 
seitens der Opposition nicht erwähnt werde. 

Alles im allem handele es sich um einen hervorragenden Gesetzentwurf, dem seine 
Fraktion natürlich zustimme. 

Ralph Bombis (FDP) findet die Hybris der Abgeordneten Düker bemerkenswert, dass 
etwas, was verfassungsrechtlich völlig in Ordnung sei, als moralisch problematisch 
bezeichnet werde. Dies zeige die Einstellung zu diesen Dingen. 

Natürlich könne man als Opposition immer mehr fordern, und wenn die Regierung 
mehr gemacht hätte, dann hätte die Opposition noch mehr gefordert. Dies sei ein Stück 
weit das übliche Spiel. Die Koalition arbeite ein Urteil vollkommen verfassungskonform 
ab und gehe sogar darüber hinaus. 

Die Gewerkschaften hätten ihre Mitglieder und die Mitarbeiter immer wieder aufgefor-
dert, Ansprüche geltend zu machen. Dies sei auch umfänglich geschehen. Insofern 
sei das Vorgehen völlig in Ordnung. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, über die Wortwahl habe auch er sich gewun-
dert, denn die Vorschrift, die das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig er-
klärt habe, stamme zu 100 % aus der rot-grünen Regierungszeit. Insofern habe alles 
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das, was jetzt der Regierung vorgeworfen werde, seinen Ursprung in der von Rot-Grün 
damals getroffenen Besoldungsregelung. Von daher sollte man sich einmal überlegen, 
ob man solche Formulierungen verwende. 

Die nun getroffenen Regelungen seien in der Gesamtheit nicht nur ausgewogen, son-
dern gingen deutlich über das hinaus, was hätte korrigiert werden müssen. Es werde 
nicht nur die Situation bei den vom Verfahren des Bundesverfassungsgerichts betroffe-
nen Richtern der Besoldungsgruppe R2 und auch nicht nur die Zeit für die im Verfahren 
streitgegenständlichen Jahre geregelt, sondern es werde darüber hinausgehend vor-
geschlagen, die gesamte Beamten- und Richterschaft einzubeziehen. 

Des Weiteren beschränke sich der Gesetzentwurf nicht nur auf die vom Bundesver-
fassungsgericht geforderte Korrektur, sondern man werde auch die Familienzuschläge 
für die Zukunft deutlich anheben. 

Ferner habe man bei der Bemessung der künftigen Zuschläge und der Nachzahlungs-
beträge auf eine Staffelung nach den Besoldungsgruppen verzichtet. Das bedeute, 
dass die Beträge für das dritte, vierte, fünfte und jedes weitere Kind in allen Besol-
dungsgruppen gleichhoch ausfielen. Auch das hätte in dieser Weise nicht geregelt 
werden müssen.  

Der Abgeordnete Lehne habe bereits beschrieben, warum Nachzahlungen für die Ver-
gangenheit von dem Vorliegen eines offenen Verfahrens abhängig seien. Es resultiere 
aus dem von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatz der zeitnahen Geltendma-
chung. In der rot-grünen Regierungszeit habe man die Grundsätze, die die Rechtspre-
chung entwickelt habe, für so bedeutsam gehalten, dass man sie seit dem 1. Juli 2016 
in § 3 Abs. 7 des Landesbesoldungsgesetzes verankert und zudem in § 3 Abs. 4 des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes gesetzlich normiert habe. Das bedeute, es gebe 
nicht nur einen von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatz, sondern in rot-grüner 
Regierungszeit sei dieser Grundsatz in geltendes Recht des Landes Nordrhein-West-
falen übernommen worden. Von daher sei selbsterklärend, warum man die entspre-
chenden Vorgaben so gemacht habe, wie man sie gemacht habe. 

Zu den Kosten könne er nichts sagen, da man von Gesetzes wegen gehindert gewe-
sen sei, diese Regelung zu treffen, weil Rot-Grün dies 2016 ins Landesbesoldungsge-
setz aufgenommen habe. 

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, sowohl der größte Teil der Expertinnen und Experten 
als auch seine Fraktion bezweifele die gerade getroffene rechtliche Aussage, es be-
stehe keinen Anspruch für Beschäftigte, Mittel rückwirkend zu erhalten, wenn sie kei-
nen Anspruch eingelegt hätten. Das bedeute nicht, dass das nicht vom Gesetzgeber 
so entschieden werden könne. Hier würden Nebelkerzen geworfen. 

Herr Abgeordnete Bombis habe gegenüber der Abgeordneten Düker von Hybris ge-
sprochen. Dieser Vorwurf gehe an alle Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und an die Beschäftigten. SPD und Grüne hätten hier nur das vorgetragen, 
was viele Expertinnen und Experten dargestellt hätten. Insbesondere die Beschäftig-
ten hätten den Umgang mit ihnen sehr deutlich gemacht und gesagt, dass sie komplett 
anderer Meinung seien. Es sei natürlich das gute Recht der Koalition, die Hinweise zu 
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ignorieren, aber man sollte nicht der Opposition vorwerfen, man hätte das alles erfun-
den. Nun verstehe er aber auch, warum die Koalition gegen die Anhörung gewesen 
sei, nämlich weil ihr sowieso egal sei, was die Betroffenen ausführten.  

Um einmal deutlich zu machen, dass das alles längst nicht so sei, wie seitens der 
Koalition getan werde, zitiere er den Sachverständigen Battis aus seiner Stellung-
nahme: 

„Wenn der Gesetzgeber sich wie vorliegend darauf beschränkt, lediglich die 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich kinderreicher Beam-
tenfamilien nachzuzeichnen, verkennt er seinen verfassungsrechtlichen 
und fürsorgegerechten Gestaltungsauftrag.“ 

Deutlicher könne man es doch nicht formulieren, dass weitere Spielräume bestünden, 
die Beschäftigten sehr eindringlich aufforderten, diese Spielräume zu nutzen, man es 
aber nicht tue. 

Die Betroffenen schilderten die Realität. Dies in einer solchen Art und Weise zu igno-
rieren, sei für ihn Realitätsverweigerung. 

Er bitte die Landesregierung, einmal zu berechnen, welche Kosten es verursachen 
würde, wenn man nicht nur denjenigen, die Widersprüche eingelegt hätten, zusätzliche 
Mittel zahlen würde, sondern allen Betroffenen. 

Monika Düker (GRÜNE) hebt hervor, es bringe nicht weiter, lediglich Sachen von frü-
her zu erzählen. CDU und FDP seien jetzt in der Regierung und in der Verantwortung. 

In der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus Mai 2020 gehe es um die 
Alimentation von Familien mit bis zu zwei Kindern. Dies beziehe sich zwar auf die Ber-
liner Situation, habe aber durchaus Auswirkungen auf NRW. Auch diese Entscheidung 
sprächen ja die Sachverständigen an. Der Beamtenbund bewerte es als vertane 
Chance, dass dies noch nicht aufgenommen worden sei. Die Landesregierung sage, 
dass dies noch analysiert werde. Dies bleibe wolkig im Raum stehen. Sie wolle wissen, 
was die Analyse dieser Entscheidung ergeben habe und ob die Landesregierung ge-
denke, dies noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen. 

Ralph Bombis (FDP) betont, die anmaßende Haltung, die er bei der Abgeordneten 
Düker kritisiert habe, habe er in keiner Weise auf der Gewerkschaften und schon gar 
nicht auf die Mitarbeiter bezogen. Er habe sie deshalb auf die Abgeordneten Düker 
bezogen, weil sie einen verfassungsrechtlich völlig korrekten Vorgang als moralisch 
fragwürdig kritisiert habe. Im Übrigen rede man hier über eine beklagte Regelung in 
dem Gesetz, die auf Rot-Grün zurückgehe. Da die moralische Keule rauszuholen, 
finde er problematisch. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, ob sich aus der Entscheidung, die die 
Regeln des Landes Berlin betreffe, Handlungsnotwendigkeiten für Nordrhein-Westfa-
len ergäben, das werde derzeit analysiert. Das Ergebnis der Analyse liege noch nicht 
vor. Alle anderen Länder analysierten das natürlich in gleicher Weise. Falls sich daraus 
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Handlungsbedarf ergebe, wäre es aus seiner Sicht sinnvoll, dies noch in dieser Legis-
laturperiode zu regeln. Dafür würden sich die Besoldungsanpassungsregelungen an-
bieten, die man nach den Ergebnissen der Tarifrunde für die Angestellten zu treffen 
habe. Diese beginne gerade und werde nach dem Zeitplan im November oder Dezem-
ber abgeschlossen sein. Danach stelle sich die Frage, wie man mit den Ergebnissen 
bei der Übertragung auf Beamtinnen und Beamte umgehe. Insofern werde es sowieso 
noch ein Besoldungsanpassungsgesetz geben müssen. Falls sich also aus der Ana-
lyse Handlungsbedarf für Nordrhein-Westfalen ergebe, wäre dieses Gesetzgebungs-
verfahren das dafür geeignete. 

Monika Düker (GRÜNE) hebt hervor, es gehe nicht nur um das, was im Gesetzentwurf 
stehe, sondern auch um den Umgang und das Verfahren. Vor über einem Jahr habe 
das Bundesverfassungsgericht entschieden, und vor über einem Jahr habe es vom 
Beamtenbund eine Bitte an das Finanzministerium gegeben, eine Gleichbehandlungs-
zusage zu geben, damit alle ihre Ansprüche geltend machen könnten, unabhängig 
davon, ob sie geklagt hätten oder nicht. Darauf habe der Finanzminister nicht geant-
wortet. Man habe sie einfach hingehalten. Dies sei nun mehr als ein Jahr her. Gleich-
zeitig habe es den Prozess zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes ge-
geben. Darüber, wie man da mit den Gewerkschaften umgegangen sei, habe man hier 
häufig genug erörtert. Insofern gehe es um den Umgang mit den Interessen der Be-
schäftigten, und dies hier sei ein Teil davon. Es sei also nicht nur die Gleichbehand-
lungszusage nicht gegeben worden, sondern es sei einfach nichts gemacht worden.  

Und nun liege so verspätet der Gesetzentwurf vor. Insofern habe es auch etwas mit 
dem Verfahren zu tun.  

Die jetzige finanzielle Situation des Landes mit der von vor zehn Jahren zu vergleichen, 
finde sie völlig unangemessen. Jeder wisse, welche Kraftanstrengungen damals im 
Anblick der Schuldenbremse notwendig gewesen seien, um 2017 der Nachfolgeregie-
rung einen ausgeglichenen Haushalt zu übergeben. 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgericht stamme aus Mai 2020, also von vor 
einem Jahr und drei Monaten. Seit einem Jahr und drei Monaten werde analysiert, ob 
das irgendwelche Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen habe, und man sei immer 
noch nicht fertig. Sie interessiere, ob man einen Zeitpunkt nennen können, wann die 
Analyse abgeschlossen sei. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) schickt vorweg, zunächst einmal wäre er dankbar, 
wenn man ihm mal erklären würde, wie das mit dem ausgeglichenen Haushalt 2017 
zusammenhänge. – Der Abschluss, wirft Monika Düker (GRÜNE) ein. 

Ein ausgeglichener Haushalt, so Minister Lutz Lienenkämper (FM), sei etwas ande-
res als ein ausgeglichener Abschluss. Auch das sollte ihm einmal erklärt werden. Man 
habe seinerzeit die Darlehensfragen, die Finanzierungen und die Tricksereien ausführ-
lich besprochen. Dies sei aber nicht Gegenstand dieses Tagesordnungspunktes. 
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Auch die allermeisten anderen Länder hätten noch keine abschließende Bewertung 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vorgenommen. Dies sei in der Tat hoch-
komplex, weil es massive inhaltliche Beschreibungen gebe, wie man die Auswirkungen 
ermitteln müsse. Dazu seien umfangreiche sachliche Informationen einzuholen. Dies 
alles passiere. 

Den Zeitplan habe er eben genannt. Falls es Änderungsnotwendigkeiten gebe, werde 
man die daraus resultierenden Vorschläge beim Besoldungsanpassungsgesetz vorle-
gen, sodass man in dieser Legislaturperiode sicherstellen könne, dass die Änderungen 
dem Parlament so vorgelegt werden könnten, dass das Parlament darüber entschei-
den könne, ob es das beschließe oder nicht. 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, alles zu tun, damit dieser komplexe Gesetzentwurf 
mit seinen komplexen Berechnungen rechtzeitiger vorliege als das, was man hier 
habe. Die Gewerkschaften hätten ja in ihren Stellungnahmen darauf hingewiesen, 
dass sie keine Zeit gehabt hätten, die Rechnungen nachzuvollziehen. Das sollte nicht 
noch einmal passieren, sondern es sollte so frühzeitig sein, dass sowohl die Betroffe-
nen als auch die Politik ausreichend Zeit habe, das zu bewerten. 

Herbert Strotebeck (AfD) möchte wissen, wie viele Einsprüche von Richtern vorlä-
gen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, es würden die anderen Auswirkungen 
des Berliner Urteils geprüft. Das Richterurteil sei das Urteil, über das heute geredet 
werde. 

Herbert Strotebeck (AfD) fragt nach den Einsprüchen bezüglich des Berliner Urteils. 

LMR Dr. Tobias Trierweiler (FM) lässt wissen, insgesamt gebe es 1,6 Millionen Ein-
sprüche beim LBV. Diese bezögen sich auf den Zeitraum bis 2003. Es gebe ja noch 
einen Zeitraum vor 2011, wo es auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts zu den Drittkindfällen gebe. Diese sollten im Nachgang über eine Verwaltungs-
vorschrift abgearbeitet werden. 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die abschließende Beratung und Abstimmung 
finde in der Sitzung des HFA am 2. September statt. 
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